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D i e  B e r e c h n u n g  d e r  I m m o b i l i e n e r t r a g s t e u e r  g e m ä ß - - - - - -  

§  1 0  A b s .  1  G r E S t G  1 9 8 7  s o w i e  d i e  S e l b s t b e r e c h n u n g  - - -  

d e r  G r u n d e r w e r b s t e u e r  g e m ä ß  § §  1 1 - 1 3  G r E S t G  1 9 8 7  - - -  

u n d  d e r  g e r .  E i n t r a g u n g s g e b ü h r  g e m ä ß  §  1 0 a  G G V ,  - - - - - -  

z u  E r f .  N r . :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . - - - - - - - - - - -  

w u r d e  a m  … … … . . … … … … … … … . .  v o r g e n o m m e n  u n d  w i r d  - - - -  

g e m ä ß  §  1 3  G r E S t G  a b g e f ü h r t .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - M a g .  G a l a n d a  R e c h t s a n w a l t  G m b H - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 5 0  W i e n ,  S t a u r a c z g a s s e  4 / 2 - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

K A U F V E R T R A G 

 

abgeschlossen zwischen 

 

Farnleitner & Blüml OG (FN 256683a)  

(grundbücherlich Farnleitner & Blüml OEG (FN 256683a)  

 mit dem Sitz in 2604 Theresienfeld, Tenniszeile 4, 

 

im Folgenden kurz „verkaufende Partei“ genannt, einerseits, und 

 

Marktgemeinde Theresienfeld,  

 2604 Theresienfeld, Hauptplatz 1, 

  

im Folgenden kurz „kaufende Partei“ genannt, andererseits, 

 

wie folgt: 

 

I. Kaufgegenstand 

 

Die verkaufende Partei ist zur Gänze grundbücherliche Eigentümerin der im nachstehenden 

Grundbuchauszug angeführten Liegenschaft und wird diese im Folgenden stets als Kaufgegenstand 

bezeichnet: 
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KATASTRALGEMEINDE 23436 Theresienfeld                         EINLAGEZAHL   879 

BEZIRKSGERICHT Wiener Neustadt 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 1202/2016 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   403/1   G GST-Fläche        *     4480 

             Bauf.(10)               2839 

             Bauf.(20)               1641  Tenniszeile 4 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

   3 ANTEIL: 1/1 

     Farnleitner & Blüml OEG (FN 256683a) 

     ADR: Tenniszeile 4, Theresienfeld   2604 

      d 810/2005 IM RANG 37/2005 Kaufvertrag 2004-12-30 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

   2  a 810/2005 Pfandurkunde 2004-12-30 

          PFANDRECHT                                             EUR 197.000,-- 

          3,875 % Z, 3,875 % ZZ, 5 % VZ, NGS EUR 39.400,-- für 

          Volksbank Niederösterreich Süd 

          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

      b 1202/2016 Kautionsband 

   3  a 811/2005 Kaufvertrag 2004-12-30 

          PFANDRECHT                      Kaufpreisrestforderung EUR 250.000,-- 

          12 % VZ, NGS EUR 50.000,-- für 

          Ursula Weinmann, geb 1943-04-23 

      b 811/2005 Vollstreckbarkeit gem § 3 NotO 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

 

Nachstehende Belastungen ob dem Kaufgegenstand werden von der kaufenden Partei nicht 

übernommen und gelangen im Zuge der grundbücherlichen Durchführung dieses Kaufvertrages zur 

Löschung: 

************************************* C *************************************** 

   2  a 810/2005 Pfandurkunde 2004-12-30 

          PFANDRECHT                                             EUR 197.000,-- 

          3,875 % Z, 3,875 % ZZ, 5 % VZ, NGS EUR 39.400,-- für 

          Volksbank Niederösterreich Süd 

          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

      b 1202/2016 Kautionsband 

   3  a 811/2005 Kaufvertrag 2004-12-30 

          PFANDRECHT                      Kaufpreisrestforderung EUR 250.000,-- 

          12 % VZ, NGS EUR 50.000,-- für 

          Ursula Weinmann, geb 1943-04-23 

      b 811/2005 Vollstreckbarkeit gem § 3 NotO 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

 

Festgehalten wird, dass der Kaufgegenstand durch die Vertragserrichterin und Treuhänderin nicht 

besichtigt wurde und dieser aus Eigenem nicht bekannt ist. 
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Die kaufende Partei ist in Kenntnis des bestehenden Mietvertrages mit der mobilkom austria AG vom 

03.09.2007 und Stefanie Kiermeier vom 01.04.2009 und tritt vollinhaltlich in diese ein. 

 

Der gewerblich genutzte Teil des Kaufgegenstandes, die Tennishalle mit sämtlichen Nebenräumen, 

wird mit sämtlichem Inventar und der von den Gesellschaftern der verkaufenden Partei privat 

genutzte Teil wird von den persönlichen Fahrnissen und dem Inventar geräumt veräußert. 

 

 

II. Kaufabrede 

 

Die verkaufende Partei verkauft und übergibt den Kaufgegenstand an die Marktgemeinde 

Theresienfeld, als kaufende Partei und diese kauft und übernimmt von der verkaufenden Partei den in 

Punkt I. angeführten Kaufgegenstand mit allen Rechten und Befugnissen, mit denen die verkaufende 

Partei den Kaufgegenstand besessen und benützt hat bzw. zu besitzen und benützen berechtigt war. 

 

 

III. Kaufpreis 

 

Als Kaufpreis für den in Punkt I. angeführten Kaufgegenstand wird ein Betrag von EUR 800.000,00 

vereinbart.  

 

Die Vertragsparteien erklären in Kenntnis der Bestimmungen des § 934 ABGB (Verkürzung über die 

Hälfte des wahren Wertes) zu sein und den vereinbarten Kaufpreis unter Berücksichtigung aller den 

Kaufgegenstand betreffenden Umstände für angemessen zu erachten.  

 

Der Kaufpreis beinhaltet keine Umsatzsteuer und erklärt die verkaufende Partei, dass sie keinen 

Gebrauch von der Option gemäß § 6 Abs 2 Umsatzsteuergesetz machen wird. 

 

Der Kaufpreis von insgesamt EUR 800.000,00 ist von der kaufenden Partei binnen 12 Wochen nach 

Vertragsunterfertigung, auf das von der vertragserrichtenden Mag. Galanda Rechtsanwalt GmbH, nach 

den Richtlinien des Anwaltlichen Treuhandbuches der Rechtsanwaltskammer Wien, eingerichtete 

Treuhandkonto bei der VOLKSBANK WIEN AG, IBAN: *** /BIC: VBOEATWW, zu erlegen. 
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Sofern der Kaufpreis nicht bis zu diesem Zeitpunkt treuhändig beim Treuhänder erlegt wird 

(Bankaufgabe), steht der verkaufenden Partei das Recht zu, vom Kaufvertrag mit eingeschriebenem 

Brief an die kaufende Partei zurückzutreten, wobei sie hiervon den Treuhänder nachweislich unter 

Vorlage des eingeschriebenen Briefes und des Postaufgabescheines unverzüglich zu verständigen 

habe. Die verkaufende Partei ist berechtigt von der kaufenden Partei den Ersatz der Schäden zu 

begehren, die ihr bei einem berechtigten Rücktritt vom Vertrag entstehen. 

 

Besteht die verkaufende Partei auf Erfüllung des Vertrages, so ist sie berechtigt, 8 % Verzugszinsen pa 

zu begehren.  

 

Die Modalitäten der Kaufpreisauszahlung sind in einer gesonderten Treuhandvereinbarung geregelt. 

 

Die kaufende Partei überweist binnen 4 Wochen nach Vertragsunterfertigung die Grunderwerbsteuer 

und die Eintragungsgebühr hinsichtlich des Kaufgegenstandes, in der Höhe von 4,6 % des Kaufpreises, 

in Verwahrung der vertragserrichtenden Mag. Galanda Rechtsanwalt GmbH auf deren Anderkonto bei 

der VOLKSBANK WIEN AG, IBAN: AT354300046200389024 und BIC: VBOEATWW, mit dem Auftrag zur 

Selbstberechnung/Anzeige der Grunderwerbsteuer und der Eintragungsgebühr beim zuständigen 

Finanzamt.  

 

Die verkaufende Partei verpflichtet sich die Bezug habenden Daten und Unterlagen zur Berechnung 

der auflaufenden Immobilienertragsteuer binnen 14 Tagen nach Vertragsunterfertigung an den 

Vertragserrichter zu übermitteln. Die verkaufende Partei erteilt hiermit ihre ausdrückliche 

Zustimmung und den Auftrag zur Selbstberechnung bzw. bei nicht Vorlage der Unterlagen die Anzeige 

der Immobilienertragsteuer beim zuständigen Finanzamt. 

 

 

IV. Gewährleistung 

 

Die kaufende Partei erklärt, den Kaufgegenstand eingehend besichtigt zu haben und Grenzen, Lage, 

Beschaffenheit und Abnützungsgrad zu kennen. Sie erwirbt daher den Kaufgegenstand wie besichtigt, 

ohne dass die verkaufende Partei für ein bestimmtes Ausmaß, einen bestimmten Zustand oder eine 

besondere Beschaffenheit desselben haftet, oder dafür, dass der Kaufgegenstand einen bestimmten 

Ertrag abwirft oder eine besondere Eigenschaft hat.  
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Die verkaufende Partei leistet Gewähr dafür, dass der in Punkt I. angeführte Kaufgegenstand lasten- 

und bestandfrei, mit Ausnahme der oben angeführten Mietverträge in das Eigentum der kaufenden 

Partei übergeht. Diese Lastenfreistellung bezieht sich nicht auf Belastungen, die von der kaufenden 

Partei begründet werden.  

 

Die verkaufende Partei haftet dafür, dass der Kaufgegenstand ihr frei veräußerliches Eigentum ist und 

hinsichtlich des Kaufgegenstandes keinerlei weitere Miet- oder sonstige dingliche oder obligatorische 

Benützungsrechte irgendwelcher Personen bestehen oder von ihr bis zum Zeitpunkt der Übergabe an 

die kaufende Partei begründet werden. 

 

Die verkaufende Partei leistet Gewähr dafür, dass der Kaufgegenstand nach ihrer Kenntnis frei von 

Kontaminationen und Altlasten sowie verdeckten Mängeln ist.  

 

Die verkaufende Partei leistet weiters Gewähr dafür, dass für die vertragsgegenständlichen 

Baulichkeiten alle für den Bestand und Benützung erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der 

Kaufgegenstand nicht streitverfangen ist. 

 

In sämtlichen Fällen einer der obigen Haftungen verpflichtet sich die verkaufende Partei, allenfalls 

hervorkommende Verbindlichkeiten aus Eigenem zu tilgen und die kaufende Partei in jeder Weise 

schad- und klaglos zu halten.  

 

Weiters verpflichtet sich die verkaufende Partei zur Schad- und Klagloshaltung gegenüber der 

kaufenden Partei betreffend allfälliger bis zum Übergabezeitpunkt entstehender Betriebskosten-, 

Grundsteuer- und sonstiger öffentlicher Abgabenrückstände. Die verkaufende Partei leistet ferner 

Gewähr dafür, dass alle bis zum Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes verbundenen weiteren 

Belastungen (insbesondere Strom, Gas, Telefon, Kosten der Haushaltsversicherung) von ihr getragen 

werden. 

 

Ein Energieausweis gemäß EAVG wird der kaufenden Partei binnen 14 Tagen nach 

Vertragsunterfertigung durch die verkaufende Partei nachgereicht und ist die Vertragserrichterin 

diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Der dokumentierte Energieeffizienz-Status wurde von den 

Vertragsparteien bei der Kaufpreisbildung berücksichtigt. 
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V.  Versicherungen 

 

Die Vertragsparteien erklären in Kenntnis der Bestimmungen des § 70 des 

Versicherungsvertragsgesetzes zu sein. Die kaufende Partei nimmt daher zur Kenntnis, dass allfällige 

hinsichtlich des Kaufgegenstandes abgeschlossenen Versicherungen der verkaufenden Partei 

längstens binnen einem Monat nach grundbücherlicher Durchführung dieses Kaufvertrages gekündigt 

werden können, anderenfalls sie von der kaufenden Partei zu übernehmen sind. Die Kosten eines 

allenfalls aus Anlass der Kündigung eines Versicherungsvertrages zur Rückverrechnung gelangenden 

Dauerrabatts sind von der verkaufenden Partei zu tragen und hält diese die kaufende Partei 

diesbezüglich schad- und klaglos.  

 

Die für das Haus bestehenden Versicherungsverträge bleiben unverändert aufrecht. 

 

 

VI. Übergabe und Übernahme 

 

Die Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes erfolgt bis zum 31.08.2022 nach dem 

vollständigen Erlag des Kaufpreises am Treuhandkonto und der Nebengebühren am Gebührenkonto 

der Vertragserrichterin, im unter Punkt I vereinbarten Zustand inklusive Schlüssel, Mietverträge im 

Original vorhandener Pläne und Verwaltungsunterlagen des Kaufgegenstandes, geräumt von den 

Personen der verkaufenden Partei, in den physischen Besitz und Genuss der kaufenden Partei. 

 

Als Verrechnungsstichtag gilt der auf die Übergabe folgende Monatserste. 

 

Mit der Übergabe gehen Gefahr, Nutzen und Lasten auf die kaufende Partei über, es stehen ihr aber 

dann auch alle Besitzvorteile zu.  

 

 

VII. Aufsandungserklärung 

 

Die Vertragsparteien erteilen hiermit ihre ausdrückliche Zustimmung, dass aufgrund dieses Vertrages 

ohne ihr weiteres Wissen und Einvernehmen, ob dem Kaufgegenstand, der Liegenschaft EZ 879 der 

Katastralgemeinde 23436 Theresienfeld, nachstehende Eintragungen: 

- die Einverleibung des Eigentumsrechtes für Marktgemeinde Theresienfeld zur Gänze, 
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grundbücherlich einverleibt werden. 

 

 

VIII. Anfechtungsverzicht 

 

Sämtliche Vertragsparteien erklären, auf eine Anfechtung des Vertrages wegen Verkürzung über die 

Hälfte des wahren Wertes sowie auf eine Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums, List oder Drohung 

zu verzichten.  

 

 

IX. Kosten und Gebühren 

 

Die Modalitäten der Kaufpreisauszahlung sind in einer gesonderten Treuhandvereinbarung geregelt. 

 

Sämtliche mit der Errichtung des Kaufvertrages verbundenen Kosten, so auch die Kosten der 

Treuhandschaft, werden von der kaufenden Partei getragen. Die Kosten der Beglaubigungen 

betreffend den Erwerb und die Finanzierung des Kaufgegenstandes hat die kaufende Partei direkt 

gegenüber dem Notar zu begleichen.  

 

Die Kosten der Lastenfreistellung, die nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz abgerechnet werden, sowie 

der Abwicklung und Berechnung der Immobilienertragsteuer und einer allenfalls zur Vorschreibung 

kommenden Immobilienertragsteuer, sowie das vom treuhandführenden Bankinstitut 

vorgeschriebene Verwahrentgelt in der Höhe von 0,5% des Kaufpreises p.a., trägt die verkaufende 

Partei.  

 

Die verkaufende Partei ist in Kenntnis davon, dass der Verkaufserlös aus gegenständlichem Kaufvertrag 

der Immobilienertragsteuer nach dem Stabilitätsgesetz 2012 unterliegt und erteilt der 

Vertragserrichterin den Auftrag zur Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer. 

 

Die verkaufende Partei wird die für die Berechnung der Immobilienertragsteuer erforderlichen 

Informationen der Vertragserrichterin binnen 14 Tagen nach Vertragsunterfertigung bekanntgeben. 
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Die verkaufende Partei bestätigt schließlich, dass ihr durch die Vertragserrichterin empfohlen wurde, 

das Ergebnis der ImmoEst-Abwicklung durch ihre steuerliche Vertretung auf mögliche Optimierungen 

im Rahmen einer Veranlagung bzw. Regelbesteuerung nachprüfen zu lassen. 

 

 

Die Vertragserrichterin empfiehlt der verkaufenden Partei, diesbezüglich die Unterstützung eines 

Steuerfachmannes in Anspruch zu nehmen. 

 

 

X. Erklärung der kaufenden Partei 

 

Der Ankauf des Kaufgegenstandes wurde in der Gemeinderatssitzung am 26.04.2022 genehmigt. 

Dieser Vertrag bedarf der gemeindeaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Wert des 

Vertragsvermögens 2% (zwei Prozent) der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages des 

Haushaltsjahres des Vertragsabschlusses übersteigt. Der gegenständliche Kaufvertrag wird daher 

unter der aufschiebenden Bedingung der gemeindeaufsichtsbehördlichen Genehmigung geschlossen. 

 

 

XI. Erklärung der Parteien 

 

Sämtliche Vertragsparteien erklären an Eides statt, dass in den Fällen der Übertragung des 

Eigentumsrechtes das katastrale Flächenausmaß des Grundstückes, bei mehreren Grundstücken die 

katastrale Gesamtfläche aller aneinander angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, 

3.000 m² nicht übersteigt und/oder 1.000 m² bei Grundstücken, die zur Gänze oder teilweise innerhalb 

von verordneten Weinbaufluren liegen, nicht übersteigt. 

 

 

XII. Freigabe 

 

Die Vertragsparteien stimmen zu, dass diese Urkunde samt allenfalls weiterer, zur Verbücherung 

notwendiger Nebenurkunden, für das Bundesministerium für Justiz und das Bundesministerium für 

Finanzen archiviert und freigegeben wird und die entsprechenden Zugriffscodes zu diesen Urkunden 

diesen und den diesen untergeordneten Behörden bekanntgegeben werden, damit diese Urkunde 
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sowie die allenfalls dazugehörigen Nebenurkunden zu Grundbuchsgesuchen seitens der Gerichte in 

elektronischer Form in die Urkundensammlungen aufgenommen werden können. 

 

 

XIII. Bevollmächtigung 

 

Die Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen Rechtsanwalt Mag. Johann Galanda, 

geb. 29.10.1973, unwiderruflich, sämtliche Schritte, die zur Errichtung und Durchführung dieses 

Vertrages notwendig sind, vorzunehmen, sie insbesondere vor Behörden oder Gerichten zu vertreten, 

Grundbuchbeschlüsse zu fertigen, Einverleibungen sowie Löschungen und Teillöschungen von 

Pfandrechten vorzunehmen und Bescheide und Beschlüsse entgegenzunehmen.  

 

Diese Vollmacht ermächtigt insbesondere auch dazu, allfällige Ergänzungen und Berichtigungen dieses 

Vertrages, insofern dies zur grundbücherlichen Durchführung desselben notwendig sein sollte, im 

Namen der Vertragsparteien, auch in beglaubigter Form zu unterfertigen.  

 

 

XIV. Sonstiges 

 

Die Vertragsparteien halten fest, dass keine Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen. Änderungen 

oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, auch das 

Abgehen von der Schriftform bedarf der Schriftform. 

 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrages insgesamt hievon unberührt. Die unwirksame 

Bestimmung wird diesfalls als durch diejenige wirksame Bestimmung ersetzt, die ihr wirtschaftlich 

weitest möglich entspricht. Dasselbe gilt für Vertragslücken und für nicht ausreichend bestimmte 

vertragliche Regelungen. 

 

Von diesem Vertrag wird eine Ausfertigung errichtet, welche die kaufende Partei nach 

grundbücherlicher Durchführung des Kaufvertrages erhält, die verkaufende Partei erhält eine Kopie 

dieses Vertrages. 
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Der Vertrag wurde mit allen Vertragsparteien zur Gänze gelesen. Diese erklären, dass sie alle 

Bestimmungen des Vertrages verstanden haben und vom Urkundenverfasser alle von den 

Vertragsparteien aufgeworfenen Fragen durch diesen vollständig erläutert und erörtert wurden. 

 

(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 

Theresienfeld, Theresienfeld, 26.04.2022 

 

 

………………………………………………………………….. 

Farnleitner & Blüml OG (FN 256683a) 

als verkaufende Partei 

………………………………………………………………….. 

Marktgemeinde Theresienfeld, 

als kaufende Partei 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

GGR 

  

 

……………………………………………………………………. 

GR 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

GR 

  

 Beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates vom 

26.04.2022. 
 


